
Satzung
über die Festlegung des Beitragssatzes zu den Investitionsaufivendungen des

Haushaltsjahres 2017 fur straßenbauliche Maßnahmen zur Erhebung wiederkehrender
Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Gröningen in der
Abrechnungseinheit I - Großalsleben

Auf Grund der $$ 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit

$$ 2 und 6a Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen Anhalt vom 13. Dezember 1996
(GVBI. LSA S. 405), in der derzeit gültigen Fassung, und $ 7 der Satzung über die Erhebung

wiederkehrender Beiträge fìir die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Gröningen vom
07. November 2005, in der derzeit gültigen Fassung, beschließt der Stadtrat Gröningen am

07.05.2018 die Satzung über die Festlegung des Beitragssatzes zv den

Investitionsaufwendungen des Haushaltsjahres 2017 für straßenbauliche Maßnahmerr ztx
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt

Gröningen in der Abrechnungseinheit I - Großalsleben:

$1
Allgemeines

Der Beitragssatz wird für den Erhebungszeitram2}I7 aus den bis zum Stichtag3l.l2.20I7
anrechenbaren Investitionsaufi¡rendungen ($ 3 Straßenausbaubeitragssatzung) und der zu

veranlagenden beitragsfühigen Grundstücksgesamtfl äche der Abrechnungseinheit ($ 2

Straßenausbaubeitragssatzung) errechnet.

s2
Beitragssatz

1. Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen in der Abrechnungseinheit I

- Großalsleben - wird geteilt durch die gewichtete Gesamtquadratmeterzahl der in der
Abrechnungseinheit befindlichen Grundstücksfläche (vervielfacht mit Zuschlägen nach

Art und Maß der Nutzung).
2. Investitionsaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 fur straßenbauliche Maßnahmen:

BeitragsftihigerAufwand 449.417,88€
davon
Gemeindeanteil53,2TYo 239.404,9I€,
Aniiegeranteil 46,73yo 210.012198 € (: umlagefÌihiger Aufrvand Beitragspflichtige)

3. Verteilungsfläche der beitragsrelevanten Grundstücke in der Abrechnungseinheit I -
Großalsleben: 406.344095 m2

4. Berechnung Beitragss atz je gewichteter Quadratmeter Grundstücksfl äche :

210.627,43 €, : 406.344,95 m2 : 0,51683 €lm2

Der Beitragssatz je Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche beträgt für das

Abrechnungsjahr 2017 0,51683 €/m2.



$3
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt rückwirkend ntm3I.I2.20l7 in Kraft.

2. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Festlegung des Beitragssatzes zvr Vorausleistung zu den

Voraussichtlichen Investitionsaufivendungen des Haushaltsj ahr es 20 Il zur Erhebung
wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt Gröningen in der
Abrechnungseinheit I - Großalsleben - vom 11.12.2017 außer Kraft.

Gröningen, 07 .05.2018

Bürgermeister
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